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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Als Erstrat behandelte der Nationalrat im Frühjahr das bezüglich der Bestimmungen
über die Nationalratswahlen geänderte Bundesgesetz über die politischen Rechte.
Durch die Revision sollte auch in Zukunft die effiziente Durchführung der
Nationalratswahlen sichergestellt werden. In der Parlamentsdebatte gab vor allem die
indirekte Verlängerung der Referendumsfrist zu reden, welche im Anschluss an die
gescheiterten Referenden gegen die Steuerabkommen mit Grossbritannien, Österreich
und Deutschland auf die politische Agenda gerückt war. Schliesslich entschied die aus
einer unheiligen Allianz bestehende Mehrheit aus den Fraktionen der Grünen, SP und
SVP mit 110 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung, dass künftig auch Unterschriftenlisten
berücksichtigt werden sollten, die erst nach Ablauf der Frist bescheinigt würden. Dies
sollte dann möglich sein, wenn die Listen noch innert der Referendumsfrist bei der
Amtsstelle eingereicht und deren Eingang bestätigt wurde.

Ebenfalls führte die Frage, wann eine Nachzählung durchgeführt werden sollte, zu
Diskussionen. Letztendlich entschied sich der Rat mit 119 zu 61 Stimmen aus dem linken
Lager für den Vorschlag des Bundesrates, wonach nur bei glaubhaft gemachten
Unregelmässigkeiten eine Nachzählung anzuordnen sei. Der Nationalrat wollte weiter
keine Beobachtung der Urnengänge und strich eine entsprechende Bestimmung im
Gesetzesentwurf mit 105 zu 68 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Während der Ständerat einen Nachzählautomatismus ebenfalls ablehnte und im
Anschluss an den Nationalrat mit knapper Zustimmung auch die Berufsbezeichnung
weiterhin in den Wahlvorschlägen behalten wollte, schuf er an anderen Stellen
Differenzen. So sprach sich die kleine Kammer mit 29 zu 14 Stimmen gegen eine
nachträgliche Bescheinigung der Unterschriften und somit gegen eine indirekte
Erstreckung der Referendumsfrist aus. Die Frist sei bereits 2003 von 90 auf 100 Tage
erstreckt worden, um den Komitees mehr Zeit für die Beglaubigung einzuräumen. Es
brauche daher keine weitere Fristverlängerung, sondern eine sukzessive Einreichung
der gesammelten Unterschriften bei den Gemeinden. Weiter wollte der Ständerat
Wahlbeobachter zulassen und die Volksinitiativen wie bisher innert zehn Monaten nach
der parlamentarischen Schlussabstimmung dem Volk vorlegen lassen.

In der Herbstsession erwies sich insbesondere die Frage nach den Wahlbeobachtern als
der eigentliche Knackpunkt, der die Vorlage beinahe zum Scheitern verurteilte.
Während sich die Räte bezüglich der Referendumsfrist darauf einigen konnten, dass die
Unterschriftenlisten laufend, spätestens aber rechtzeitig vor Ablauf der
Referendumsfrist der Amtsstelle zuzustellen sind, beharrte jeder Rat auf seiner
Position, als es um die Beobachtung der Urnengänge ging. Wie der Bundesrat sprach
sich auch die kleine Kammer für die Vertrauen stärkende, gesetzliche Verankerung von
Wahlbeobachtungen, wie sie bereits einige Kantone kennen, aus. Dabei könnten wie
von der OSZE gefordert auch ausländische Wahlbeobachter eingeladen werden, was
sich insbesondere im Jahr der schweizerischen OSZE-Präsidentschaft gut machen
würde. Der Nationalrat war hingegen weiterhin der Ansicht, dass Wahlen in der Schweiz
korrekt abliefen und daher eine neue Gesetzesbestimmung überflüssig sei. Schliesslich
lenkte der Ständerat mit 23 zu 21 Stimmen knapp ein, die bestehende Praxis
beizubehalten. Ausschlaggebend war dabei das Argument, dass die mit Blick auf die
bevorstehenden Wahlen 2015 dringende Gesetzesrevision nicht an einem Detail
scheitern sollte. Dadurch konnte die Vorlage im Nationalrat mit 172 Stimmen bei 26
Enthaltungen – darunter 22 aus der SP-Fraktion – einstimmig und im Ständerat mit 38
zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen verabschiedet werden. 1
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1) AB NR, 2014, S. 428 ff.; AB SR, 2014, S. 467 ff.
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